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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1997

Norm

ABGB §180a Abs2

ABGB §184 Abs1 Z4

Rechtssatz

Die (rechtmäßige) sexuelle Beziehung des Wahlvaters mit dem Wahlkind begründet kein überwiegendes

entgegenstehendes Interesse eines leiblichen Kindes (hier: angeblich bestehendes homosexuelles Verhältnis zwischen

dem Wahlvater und dem erwachsenen Wahlkind).
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